
Aktualisierte Form der 
Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen 

im weisungsfreien Bereich (VwKoS) 
 

Die hier vorliegende vollständige Fassung berücksichtigt folgende Änderungen: 
 
1. Beschluss-Nr. 121-11/03 vom 15.12.04     - Inkrafttreten am 20.01.04 
 
Die Gemeinde Käbschütztal erlässt aufgrund von § 25 Abs. 1 des Verwaltungskostengesetzes des 
Freistaates Sachsen (SächsVwKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1999 
(SächsGVBl.S. 545), geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 28. Juni 2001 (SächsGVBI. S. 426, 
427) und § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (sächsGemO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juni 1999 (SächsGVBl.S. 345), geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
28. Juni 2001 (SächsGVBl. S. 426,427) mit Beschluss-Nr. 116-12/01 vom 26.11.01 folgende Satzung 
über die Erhebung von Kosten in weisungsfreien Angelegenheiten: 
 

§ 1 
(1) Im Rahmen der Wahrnehmung von weisungsfreien Aufgaben erhebt die Gemeinde 

Käbschütztal für Tätigkeiten, die sie in Ausübung hoheitlicher Gewalt vornimmt 
(Amtshandlungen), Verwaltungsgebühren und Auslagen (Kosten). 

(2) eine Amtshandlung im Sinne des Absatzes 1 liegt auch dann vor, wenn das Einverständnis der 
Gemeinde, insbesondere eine Genehmigung oder Erlaubnis nach Ablauf einer bestimmten Frist 
aufgrund einer Rechtsvorschrift als erteilt gilt. 

 
§ 2 

Die Höhe der Verwaltungsgebühren bemisst sich nach dem Kommunalen Kostenverzeichnis 
(KommKVZ), das Anlage zu dieser Satzung ist. Für Amtshandlungen, die nicht im Kommunalen 
Kostenverzeichnis enthalten sind, wird eine Verwaltungsgebühr erhoben, die nach im Kommunalen 
Kostenverzeichnis vergleichbaren Amtshandlungen zu bemessen ist. Fehlt eine vergleichbare 
Amtshandlung, wird eine Verwaltungsgebühr von 5,00 € bis 25.000 € erhoben. 
 

§ 3 
Diese Satzung findet auf die Erhebung von Kosten nach anderen Satzungen entsprechende 
Anwendung, soweit dort nichts Abweichendes bestimmt ist. 
 

§ 4 
Diese Satzung tritt am 01.01.2002 in Kraft. 
 

Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO: 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formfehlern zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
 
Dies gilt nicht, wenn 
1.  die Ausfertigung dieser Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigungen oder die Bekanntmachung der Satzung 

verletzt worden sind, 
3. der Vorsitzende dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
 b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
     unter Einbeziehung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
     schriftlich geltend gemacht worden ist. 
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen. 
 



Klingor        
Bürgermeister       Krögis, den 
 
 
 


